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Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe für 
Vorhaben der Schulsozialarbeit vom 30. Juli 2019

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Zweck der Zuwendung ist die Förderung der Schulsozial-
arbeit an Thüringer Schulen als einer besonderen Form der 
Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs. 1 i. V. m. § 82 Sozial- 
gesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII).  
In der Schulsozialarbeit wird die Kooperation zwischen  
Jugendhilfe und Schule nach § 81 SGB VIII, § 14 Abs. 4, 19 
und 19a Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungs-
gesetz (ThürKJHAG) sowie §§ 2 Abs. 3, 11 und 55a Abs. 1 
Thüringer Schulgesetz verwirklicht.

1.2 Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und der 
Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 44 Thüringer Landeshaus-
haltsordnung (ThürLHO) in Verfolgung der Ziele der §§ 13  
Abs. 1 und 82 SGB VIII sowie § 14, 19a ThürKJHAG den ört-
lichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe Zuwendungen.

1.3 Zielerreichungskontrolle

1.3.1 Die Fördermaßnahmen werden durch den Zuwendungsgeber 
einer Zielerreichungskontrolle (Controlling) gemäß den VV zu 
§ 23 LHO unterzogen. Es sollen mit der Förderung nachfol-
gende Ziele erreicht werden:

a) Die Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen – unter Berücksichtigung 
der Vielfalt von Lebenswelten hinsichtlich Geschlecht, Her-
kunft, Familienverhältnissen, sozioökonomischem Status, 
Ressourcen usw. –, indem Maßnahmen angeboten wer-
den, in denen Schülerinnen und Schüler über das schu-
lische Angebot hinaus ihre Fähigkeiten entfalten, Anerken-
nung erfahren und soziale Prozesse gestalten können.

b) Soziale Benachteiligungen, individuelle Beeinträchtigun-
gen und strukturelle Nachteile sollen abgebaut werden, 
indem der Ausgrenzung und den Risiken des Scheiterns 
in der Schule entgegengewirkt wird. Schülerinnen und 
Schüler werden bei der Entfaltung ihrer Stärken, dem  
Erschließen ihrer Ressourcen und bei der Entwicklung von 
Lebensperspektiven unterstützt.

c) Beratung von Lehrkräften und Eltern, indem die sozial-
pädagogische Sicht- und Handlungsweise in die Schule 
eingebracht und somit eine Verbesserung der Brücken-
funktion zwischen den Sozialisationsinstanzen Jugendhilfe, 
Schule und Familie erreicht wird.

d) Junge Menschen sollen in die Lage versetzt werden, sich 
vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und zur Kritik-
fähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwort-
lichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmen-
schen befähigt werden.

1.3.2 Zur Erreichung dieser Ziele sind folgende Indikatoren zu erfassen:

a) die Anzahl der in der Schulsozialarbeit tätigen Beschäf-
tigten bezogen auf die einzelnen Landkreise bzw. kreis-
freien Städte sowie Schularten, die Qualifizierung und Ein-
satzstunden der Beschäftigten;

b) Anzahl der Angebote der Einzelfallhilfe und deren Inan-
spruchnahme;

c) Anzahl der Angebote der sozialpädagogischen Gruppen-
arbeit und deren Inanspruchnahme;

d) Anzahl der Angebote der Arbeit mit Eltern, anderen an der 
Schule Tätigen und Lehrern und deren Inanspruchnahme;

e) Anzahl der Kriseninterventionen

1.4 Der Rechtsanspruch auf Förderung besteht im Rahmen des  
§ 19a ThürKJHAG; über die Landesförderung wird nach 
pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel entschieden.

2 Gegenstand der Förderung

2.1  Die Zuwendungen werden für Vorhaben der Schulsozialarbeit 
einschließlich fachlicher Begleitung gewährt. 

2.2 Nicht gefördert werden Maßnahmen der Eingliederungshilfe 
nach SGB IX bzw. § 35a SGB VIII (z. B. Integrationshelfer). 
Auch die Gestaltung des Unterrichts sowie die Aufsicht in 
Pausen oder in einzelnen Unterrichtsstunden gehören nicht zu 
den geförderten Tätigkeiten.

3 Zuwendungsempfänger

3.1 Zuwendungsempfänger für Vorhaben der Schulsozialarbeit 
sind die Landkreise und kreisfreien Städte als örtliche Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe (Erstempfänger). Durchgeführt 
werden die Vorhaben von anerkannten Trägern der freien  
Jugendhilfe oder den örtlichen Trägern der öffentlichen  
Jugendhilfe (Leistungserbringer). Die Entscheidung zur Leis-
tungserbringung trifft u. a. unter Berücksichtigung der §§ 4 
Abs. 2 und 74 SGB VIII der örtliche Jugendhilfeausschuss im 
Rahmen der Jugendhilfeplanung.

3.2 Die Zuwendung für die fachliche Begleitung des Förderpro-
gramms auf Landesebene wird durch die Bewilligungsbehörde 
vergeben (vgl. Ziffer 5.4.2).

4 Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Vorhaben der Schulsozialarbeit müssen Bestandteil der  
Jugendhilfeplanung sein. 

4.2  Für die Schulsozialarbeit an Schulen in Trägerschaft der Land-
kreise bzw. kreisfreien Städte ist dem Antrag eine Konzeption 
beizufügen. Darin ist insbesondere zu regeln

4.2.1 die Festlegung der Schulstandorte,

4.2.2 die Entscheidung, ob an einer Schule mehrere Fachkräfte, 
ggf. in Teilzeit, tätig werden sollen (Genderaspekt),

4.2.3 den unentgeltlich zur Verfügung zu stellenden Arbeits-
raum und dessen Ausstattung zur alleinigen Verfügung der 
Schulsozialarbeiter/-innen,

4.2.4 die Teilnahme der Fachkräfte an Lehrerkonferenzen, Klassen-
konferenzen, Arbeitsgruppen, Elternabenden und -gesprä-
chen u. Ä. sowie

4.2.5 den ungehinderten Zugang zu Beratungs- und/oder Gruppen-
räumen zur Mitbenutzung.

4.3 Sofern es sich bei den Schulträgern um einen freien Träger 
oder eine kreisangehörige Gemeinde handelt, schließt der  
Zuwendungsempfänger (Erstempfänger) mit dem Schulträger 
eine Rahmenvereinbarung zur Schulauswahl ab, die Auftrag, 
Ziel, Umfang der Tätigkeit und diesbezügliche gegenseitige 
Rechte und Pflichten regelt. Dabei gelten die unter Ziffer 4.2 
genannten Zuwendungsvoraussetzungen ebenfalls.
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4.4 Vorhaben der Schulsozialarbeit sind in Kooperation mit den 
Schulen durchzuführen. 

5 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1  Zuwendungsart

 Die Zuwendungen werden im Rahmen der Projektförderung 
als nicht rückzahlbare Zuwendung gewährt.

5.2  Finanzierungsart

 Die Zuwendung wird als Festbetragsfinanzierung nach Maß-
gabe des unter Ziffer 5.4 ermittelten Betrages gewährt. Sie 
kann als Vollfinanzierung sämtlicher zuwendungsfähiger Aus-
gaben bewilligt werden.

5.3  Zuwendungsfähige Ausgaben

5.3.1 Zuwendungsfähige Ausgaben sind Personal- und Sachaus-
gaben inklusive Material für die Schulsozialarbeit, die zur 
fach- und sachgerechten Durchführung der Vorhaben in den 
Landkreisen und kreisfreien Städten benötigt werden.

5.3.2 Zuwendungsfähig sind auch die Personal- und Sachausga-
ben für die fachliche Begleitung des Förderprogramms Schul- 
sozialarbeit. Die fachliche Begleitung auf Ebene der Land-
kreise und kreisfreien Städte kann bis zu 10 v. H. von den 
jeweils geförderten Fachkräften nach Ziffer 6.1 umfassen,  
jedoch nicht mehr als eine volle Stelle.

5.4  Höhe der Zuwendung

5.4.1 Die Förderung der Schulsozialarbeit wird, ausgehend von 
der Höhe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel des 
Landes, a) auf Grundlage der Schülerzahlen der Klassen in 
den allgemeinbildenden Schulen und b) denen der ein- und 
zweijährigen Berufsfachschulen, die einen nichtberufsqualifi-
zierenden (nbq) Bildungsgang gewählt haben, c) den Schü-
lerInnen des BVJ und des BVJ-S in den Landkreisen und 
kreisfreien Städten sowie d) des Anteils von Kindern und 
Jugendlichen bis unter 18 Jahren in SGB-II-Bedarfsgemein-
schaften errechnet; diese statistischen Angaben beruhen auf 
den Erhebungen der Bundesagentur für Arbeit. Der so ermit-
telte Zuweisungsbetrag ist den Zuwendungsempfängern als 
Planungsgrundlage in Aussicht zu stellen.

5.4.2 Sofern in Aussicht gestellte Mittel nicht vollständig in Anspruch 
genommen werden, können anderen Zuwendungsempfän-
gern höhere als sich nach Ziffer 5.4.1 ergebende Beträge  
bewilligt werden.

5.4.3 Die fachliche Begleitung des Förderprogramms auf Landes-
ebene wird mit einem Betrag in Höhe von bis zu 1,5 v. H. der 
jährlich verfügbaren Mittel gefördert.

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1  Personalausgaben

6.1.1 Personalausgaben sind nur dann förderfähig, wenn die 
Beschäftigten sich für die Aufgabe nach ihrer Persön-
lichkeit eignen und eine entsprechende fachliche Aus-
bildung erhalten haben (Fachkräfte). Zu Fachkräften 
gehören Diplomsozialarbeiterinnen/-sozialarbeiter, Diplom-
sozialpädagoginnen/-sozialpädagogen, Erziehungswis-
senschaftlerinnen/Erziehungswissenschaftler und Diplom-
psychologinnen/Diplompsychologen. Dies gilt auch für 
vergleichbare Bachelor- bzw. Master-Abschlüsse. Es gilt 
das Fachkräftegebot i. S. d. § 72 SGB VIII. Der Beschluss 
Nr. 66/12 des Landesjugendhilfeausschusses vom 4. Juni 
2012 zur Umsetzung des Fachkräftegebotes, geändert mit  
Beschluss Nr. 97/18 vom 4. Juni 2018, ist zu beachten.

6.1.2 Hinsichtlich der Vergütung ist das Besserstellungsverbot auch 
bei ggf. abweichenden tarifvertraglichen Regelungen der  
Zuwendungsempfänger zu beachten. Eine geringere Ver-
gütung der Fachkräfte als in vergleichbarer Höhe der Entgelt-
gruppe 9 Stufe 1 entsprechend der Entgeltordnung zum TV-L, 
Nr. 20.4, ist nicht förderfähig. Dem entspricht die Vergütungs-
gruppe S 11b des TVöD-SuE im kommunalen Bereich. Dabei 
sind Stufenaufstiege förderfähig. 

6.1.3 In der Regel soll eine Fachkraft an einer Schule tätig werden. 
Das schließt nicht aus, dass an einer Schule zwei Fachkräfte, 
ggf. Teilzeit, tätig werden. Der Einsatz einer Fachkraft an mehre-
ren Schulen sollte nur in begründeten Ausnahmefällen erfolgen.

6.2 Sachausgaben inklusive Material 

 Die Zuwendung für Sachausgaben einschließlich Erstausstat-
tung, Ersatzbeschaffung und Material für die Schulsozialarbeit 
kann bis zu 15 v. H. der Landeszuwendung an die Leistungs-
erbringer betragen. Davon kann bis zu einem Drittel pauschal 
als Overheadkosten verwendet werden. Nr. 1.2 der Allgemei-
nen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförde-
rung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von 
Gebietskörperschaften (ANBest-GK) ist zu beachten.

6.3 Fachliche Empfehlungen 

 Die entsprechende fachliche Empfehlung des Landesjugend-
hilfeausschusses soll berücksichtigt werden. 

6.4 Weitergabe der Zuwendung durch die Erstempfänger (vgl. 
Ziffer 3)

6.4.1 Sofern der Erstempfänger nicht zugleich der Leistungserbrin-
ger ist, werden die Mittel in der Regel vom Erstempfänger in 
Form eines Zuwendungsbescheides an die Leistungserbrin-
ger weitergegeben. Sie können auch in Form eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrags weitergegeben werden. Wird die 
Form eines öffentlich-rechtlichen Vertrags gewählt, sind die 
in dieser Richtlinie genannten Festlegungen für das Zuwen-
dungsverfahren analog aufzunehmen. Die einschlägigen Vor-
schriften des öffentlichen Rechts sind, soweit sich aus dem 
Folgenden nichts Abweichendes ergibt, anzuwenden. Dies 
gilt insbesondere für die Regelung hinsichtlich der Vergütung 
der Fachkräfte nach Nr. 6.1.2.

6.4.2 Zwischen dem zuständigen Schulamt oder in dessen Auf-
trag zwischen der einzelnen Schule und dem Leistungs- 
erbringer (Letztempfänger) ist eine Kooperationsvereinba-
rung abzuschließen. Die Grundlage dafür bildet u. a. das 
Schulentwicklungskonzept der jeweiligen Schule. Die Ko-
operationsvereinbarung muss eine Ziel-, Aufgaben- und Ver-
antwortungsbeschreibung sowie Festlegungen hinsichtlich 
der sächlichen Ausstattung einschließlich Raumnutzung ent-
halten. Diese Kooperationsvereinbarung ist mit dem örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe einvernehmlich abzustim-
men und zum Bestandteil des Zuwendungsbescheides bzw. 
des öffentlich-rechtlichen Vertrags an die Leistungserbringer 
zu erklären.

6.4.3 Im Zuwendungsbescheid sind anzugeben

· der Empfänger,

· der Zuwendungszweck,

· der Bewilligungszeitraum, 

· die geförderten Fachkräfte,

· deren Einsatzorte (Schulen),

· ggf. Einzelheiten wie die fachliche Beteiligung anderer Stellen.

 Außerdem ist festzulegen

· als Finanzierungsform die Zuwendung, 

· als Zuwendungsart die Projektförderung,

· als Finanzierungsart die Festbetragsfinanzierung,



Seite 1332 Thüringer Staatsanzeiger Nr. 35/2019

· die in Betracht kommenden zuwendungsfähigen Ausgaben 
sowie

· das Verwendungsnachweisverfahren, das aus einem Sach-
bericht und einem zahlenmäßigen Nachweis nach ANBest-P 
(Nr. 6.2 – 6.5) drei Monate nach Ablauf des Bewilligungszeit-
raumes besteht.

6.5 Die Letztempfänger müssen der Bewilligungsbehörde oder 
einem von ihm Beauftragten auch außerhalb der Verwen-
dungsnachweisprüfung im Rahmen von Forschungs- und  
Begleitprojekten Auskünfte erteilen, die für die Beurteilung 
des Erfolgs der Förderung und die Beantwortung der damit im 
Zusammenhang stehenden Fragen erforderlich sind.

7 Verfahren

7.1 Zuständige Stelle für das Antrags-, Bewilligungs- und Auszah-
lungsverfahren sowie für die Verwendungsnachweisprüfung 
ist das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, 
Werner-Seelenbinder-Straße 7, 99096 Erfurt – TMBJS –  
(Bewilligungsbehörde).

7.2 Die Zuwendungsempfänger beantragen die Zuwendung bis 
zum 30. November des Vorjahres. Der Bewilligungszeitraum 
entspricht dem Kalenderjahr.

7.3 Nachweis und Prüfung der Verwendung

7.3.1  Der Zuwendungsempfänger hat innerhalb eines Jahres nach 
Abschluss des Bewilligungszeitraumes der Bewilligungs- 
behörde die zweckentsprechende Verwendung der Zuwen-
dung nachzuweisen, soweit der Zuwendungsbescheid keine 
anderen Fristen vorsieht. Dies gilt für den zahlenmäßigen 
Nachweis. Der Sachbericht mit Fallzahlenstatistik ist bereits 
bis zum 31. März des Folgejahres vorzulegen.

7.3.2 Für den Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung 
der Ausgaben ist ein einfacher Verwendungsnachweis aus-
reichend. Er besteht aus dem Sachbericht und einem zah-
lenmäßigen Nachweis ohne Vorlage von Belegen, in dem die 
Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung des 
Finanzierungsplans summarisch auszuweisen sind. Im Falle 
der Weitergabe der Zuwendung an einen Letztempfänger  
erbringt dieser gegenüber dem Erstempfänger einen vollstän-
digen Verwendungsnachweis gem. Ziffer 6.4.3 der Richtlinie 
i. A. den Nr. 6.2 – 6.5 ANBest-P. Die Bewilligungsbehörde  
behält sich eine stichprobenweise Auswahl von vertieft zu 
prüfenden Nachweisen vor. Jährlich sind im Wege einer  
Zufallsauswahl bis zu 20 v. H. der Verwendungsnachweise 
auf der Grundlage der Originalbelege vertieft zu prüfen. Jeder  
Zuwendungsempfänger ist jedes fünfte Jahr zu prüfen.

7.3.3 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwen-
dung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwen-
dung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwen-
dungsbescheides sowie die Rückforderung der gewährten 
Zuwendung gelten §§ 45, 47 und 50 Zehntes Buches Sozial-
gesetzbuch – Verwaltungsverfahren – sowie die VV zu § 44 
ThürLHO, soweit nicht in diesen Richtlinien Abweichungen 
zugelassen worden sind.

7.3.4  Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und 
sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern und zu prüfen 
sowie die ordnungsgemäße Verwendung der Zuwendung 
durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte 
prüfen zu lassen (§ 44 Abs. 1 Satz 3 ThürLHO). Die Prüfungs-
rechte des Rechnungshofes (§ 91 ThürLHO) bleiben hiervon 
unberührt.

7.3.5 Den Erstempfängern der Zuwendung wird auferlegt, gegen-
über den Letztempfängern im Zuwendungsbescheid auch ein 
Prüfungsrecht für die Bewilligungsbehörde (einschließlich für 
einen von ihr Beauftragten) auszubedingen sowie der Bewil-
ligungsbehörde auf Verlangen etwaige Erstattungsansprüche 
gegen den Letztempfänger abzutreten.

7.3.6 Sofern der formale Beschluss zur Jugendhilfeplanung, der als 
Grundlage der Leistungserbringung gilt, im Verlauf der Maß-
nahme geändert wird, wird den Erstempfängern auferlegt, 
diesen Beschluss spätestens mit dem Verwendungsnachweis 
vorzulegen.

8 Inkrafttreten

8.1  Vorhaben, für die Zuwendungen vor Inkrafttreten dieser Richt-
linie bewilligt worden sind, werden nach den jeweils zum Zeit-
punkt der Bewilligung geltenden Vorschriften abgewickelt.

8.2 Diese Richtlinie tritt zum 1. Juli 2019 in Kraft und mit Ablauf 
des 30. Juni 2022 außer Kraft.

Erfurt, den 30. Juli 2019

In Vertretung

gez. Gabi Ohler
Staatssekretärin

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Erfurt, 14.08.2019
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Änderung der Richtlinie über die Gewährung von 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und 
des Freistaats Thüringen zur Steigerung der Chan-
cengleichheit und Bildungsgerechtigkeit sowie zur 
Förderung von schulischen Berufsorientierungs-
maßnahmen an weiterführenden allgemein bilden-
den Schulen in Thüringen (ESF-Schulförderricht-
linie) – Förderrichtlinie gemäß Prioritätsachse C, 
Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbil-
dung für Kompetenzen und lebenslanges Lernen, 
des Programms Europäischer Sozialfonds 2014 bis 
2020 im Freistaat Thüringen

Die ESF-Schulförderrichtlinie vom 25. Februar 2015 (ThürStAnz 
11/2015 S. 593 ff.), in der Fassung vom 22. August 2017 (ThürStAnz 
37/2017) wird wie folgt geändert:

Teil A

In Nr. 4.1.1 wird in Absatz 1 nach Satz 2 ergänzt:
Unbeschadet der Regelungen über die Qualifikationsanforderungen 
kann für eine kurzfristig notwendige Vertretungszeit von höchstens 
fortlaufend sechs Wochen von der Einhaltung der Mindestvergütung 
abgewichen werden.


